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DE 

 

 

RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION

 DE 
 
 

Schlussfolgerungen des Rates zum SIS 
 

2807. Rat "JUSTIZ und INNERES" 
Luxemburg, 12. und 13. Juni 2007 

 
Der Rat hat folgende Schlussfolgerungen angenommen:  
 
"Der Rat der Europäischen Union 
 
1. erinnert an seine Schlussfolgerungen vom 5. Dezember 2006 zum SIS II, zum SIS 1+ und zur 

Erweiterung des Schengen-Raums1; 
 
Uneingeschränkte Anwendung des Schengen-Besitzstands in den hiervon betroffenen2 Mit-
gliedstaaten, die der EU 2004 beigetreten sind 
 
2. verweist auf den Zwischenbericht des deutschen Vorsitzes des Rates der EU3 über den Stand 

der Vorbereitung dieser Mitgliedstaaten auf die Umsetzung der Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands, über die Ergebnisse der nicht SIS-bezogenen Aspekte der Bewertungen und 
über die Folgemaßnahmen, die mit dem Ziel durchgeführt wurden, auf der Grundlage eines 
umfassenden Bewertungsverfahrens festzustellen, ob diese Mitgliedstaaten alle Vorbedingun-
gen für die praktische Anwendung der einschlägigen Teile des Schengen-Besitzstands 
erfüllen; 

                                                
1 16391/1/06 REV 1 JAI 678 SCH-EVAL 195 SIRIS 223 SIS-TECH 139 COMIX 1042. 
2 CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SI und SK. 
3 9681/1/07 REV 1 SCH-EVAL 100 COMIX 476. 
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3. verweist auf seinen Beschluss über die Anwendung der Bestimmungen des Schengen-Besitz-
stands über das Schengener Informationssystem in der Tschechischen Republik, der Republik 
Estland, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik 
Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik4; 

4. fordert den künftigen portugiesischen Vorsitz auf, den Zeitplan5 für die SIS-bezogenen 
Bewertungsbesuche einzuhalten, damit bis zum November 2007 die Beschlüsse nach Arti-
kel 3 Absatz 2 der Beitrittsakte6 der betreffenden Mitgliedstaaten aus dem Jahr 2003 getroffen 
werden können, so dass die Kontrollen an den internen Land- und Seegrenzen spätestens ab 
Dezember 2007 und an den Luftgrenzen spätestens ab März 2008 aufgehoben werden können, 
sofern alle sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind; 

5. fordert die betreffenden Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen fortzusetzen, um alle Voraus-
setzungen für die Aufhebung der Kontrollen an den Binnengrenzen zu erfüllen und sich auf 
die erforderlichen Bewertungsbesuche nach dem in Nummer 4 genannten Zeitplan vorzu-
bereiten; 

 
Teilnahme dieser7 Mitgliedstaaten am Schengener Informationssystem 
 
Zu SISone4ALL 

 
6. nimmt Kenntnis von den Fortschritten des Projekts ("SISone4ALL"8) zur Erweiterung des der-

zeitigen SIS 1+ auf CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SI  und SK, das aufgrund eines Vorschlags 
von Portugal in die Wege geleitet worden war, und stellt fest, dass der Zeitplan sowie der 
Kostenplan des Projekts9 eingehalten wurden; 

7. stellt fest, dass Frankreich die technischen Anpassungen innerhalb des C.SIS in enger Koordi-
nation mit Portugal zum Abschluss bringt; 

8. stellt fest, dass die Integration der betreffenden Mitgliedstaaten in das SIS 1+ spätestens bis 
Ende August 2007 abgeschlossen sein muss, damit die Schengen-Bewertung der SIS-bezo-
genen Aspekte Mitte September 2007 beginnen kann; 

9. ist sich bewusst, dass zu diesem Zweck authentische Daten in die technischen Systeme gela-
den und im August 2007 funktionale SIRENE-Tests durchgeführt werden müssen, und fordert 
alle Schengen-Staaten auf, die zu diesem Zweck erforderlichen Ressourcen bereitzustellen; 

10. verweist darauf, dass verfügbare Schengen-Ausschreibungen der betroffenen Mitgliedstaaten 
ab 1. September 2007 in das SIS 1+ geladen werden, und dass deshalb der einschlägige Zeit-
plan10 eingehalten werden muss; 

                                                
4 9201/07 SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447. 
5 5360/4/07 REV 4 SCH-EVAL 11 COMIX 45 SIRIS 75. 
6 ABl. L 236 vom 23.9.2003, S. 33. 
7 CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SI und SK. 
8 Vgl. 13540/06 SIS-TECH 101 COMIX 799. 
9 Vgl. 10226/07 SIRIS 97 SIS-TECH 86 SCHENGEN 109 COMIX 512 und 5013/8/07 REV 8 

SIS-TECH 2 SIRIS 3 COMIX 3. 
10 Vgl. 9054/07 SIS-TECH 71 COMIX 429, Nummer 2.2. 
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11. nimmt Kenntnis von den Schätzungen hinsichtlich künftiger Abfrage- und Trefferdaten11 unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Arten von Ergebnissen, die von automatisierten 
Abfragesystemen erzielt werden, und fordert alle betreffenden Mitgliedstaaten auf, die erfor-
derlichen Schritte zu unternehmen, um ihre SIRENE-Büros und ihre VISION-Anwendungen 
auf die bevorstehenden Änderungen vorzubereiten; 

 

Zum SIS II 

 
12. bekräftigt, dass die Entwicklung des SIS II auch weiterhin Priorität genießt; 
13. besteht darauf, dass der Zeitplan, den die Kommission vorgelegt hat und demzufolge das 

SIS II am 17. Dezember 2008 betriebsbereit sein wird, eingehalten werden muss; 
14. nimmt zur Kenntnis, dass der Zeitplan des Projekts laut dem globalen Fortschrittsbericht der 

Kommission über das SIS-II-Projekt vom 21. Mai 2007 derzeit eingehalten wird; 
15. stellt fest, dass vor dem Hintergrund der Erfahrung der Mitgliedstaaten mit der Nutzung 

computergestützter Fingerabdrucksysteme die Verfügbarkeit und die Betriebsbereitschaft die-
ser Technologie festgelegt werden kann, und ersucht die Kommission, so rasch wie möglich 
den in Artikel 22 Buchstabe c der EG-Verordnung12 und des Beschlusses des Rates zum 
SIS II13 genannten Bericht zu erstellen, damit diese Funktion nach der Inbetriebnahme des 
SIS II eingebaut werden kann; 

16. ersucht die Kommission, regelmäßig, mindestens jedoch auf jeder Tagung des Rates (Justiz 
und Inneres) über die Fortschritte des SIS-II-Projekts zu berichten; 

 
Zu Datenkommunikationsnetzen 

 
17. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekretariats des Rates14 über die Aufforderung zur 

Einreichung von Angeboten und von den Erläuterungen der Kommission zu einem Bericht 
über die Nutzung von s-TESTA für das SIS 1+, wozu auch Entwürfe für Rechtsakte gehören, 
und erinnert daran, dass der Rat auf der Grundlage von Berichten des Generalsekretariats des 
Rates und der Kommission spätestens im November 2007 die erzielten Fortschritte bewerten 
wird15; 

18. stellt fest, dass die SISNET-Kommunikationsinfrastruktur, die zur Integration der neuen Mit-
gliedstaaten aufgebaut wurde, auch für VISION verwendet werden wird; 

19. weist alle einschlägigen Ratsgremien an, die Projekte SISone4ALL, VISION und SISNET 
aufmerksam zu verfolgen; 

20. ersucht den Vorsitz, regelmäßig, mindestens jedoch auf jeder Tagung des Rates (Justiz und 
Inneres) über die Fortschritte in diesem Bereich zu berichten." 

 
____________________ 

 

                                                
11 17098/06 SIRIS 234 COMIX 1082. 
12 ABl. L 381 vom 28.12.2006, S. 4. 
13 14914/06 SIRIS 193 SCHENGEN 98 EUROPOL 94 EUROJUST 51 COMIX 931 OC 865. 
14 10344/07 CATS 68 SIRIS 101 COMIX 527. 
15 Vgl. 5794/1/07 REV 1 SIRIS 19 VISA 33 COMIX 105. 


